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Ihre Anfrage bezüglich der Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates zur  

DS 2468/14 beantworte ich Ihnen wie folgt: 

 

1.  Wie wurde der Beschluss von der Verwaltung umgesetzt? 

 

Der Beschluss 2468/14 wurde umgehend durch die Verwaltung umgesetzt. 

Alle 206 Berechtigten wurden schriftlich informiert und gebeten eine vor-

formulierten Antrag auf Neufestsetzung zu stellen. 

 

2.  Wie war die Resonanz von Betroffenen? 

 

162 Berechtigte haben den durch das Amt für Soziales und Gesundheit über-

mittelten Musterantrag auf Neufestsetzung zurückgesandt.  

Mit der Änderung der Regelbedarfsstufe 2011 haben 28 Betroffene Wider-

spruch eingelegt. 

 

3.  Wie ist der Bearbeitungstand der eingegangenen Widersprüche? 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 01.04.2015 eine 

bundesaufsichtliche Weisung zum Umgang mit der Regelbedarfsstufe 3 

erlassen. Danach wird dem betroffenen Personenkreis unabhängig von einer 

beantragten Neufestsetzung rückwirkend zum 01.01.2013 die Differenz zur 

Regelbedarfsstufe 1 gezahlt. Das Amt für Soziales und Gesundheit setzt 

gegenwärtig die Weisung des Bundes um, bearbeitet die Widersprüche und 

bringt die Nachzahlungsbeträge an die Leistungsberechtigten zur Anweisung. 

 

Ich hoffe Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Bausewein 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 
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Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO / DS 0924/15 

Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates zur DS 2468/14 - öffentlich 

Journal-Nr.:  

 

 

 

Sehr geehrte Frau Stange, Erfurt,  
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